
E ~ S -NR/XX. GP 
E n t s c h 1 i e 8 u n 9 

des Nationalrates vom 19. März 1997 

betreffend den Nationalen Umweltplan für Österreich (NUP) 

Die Bundesregierung wird ersucht 
I. sich bei ihren Maßnahmen und Planungen an den im NUP fixierten Leitlinien zu orientieren und 
2. auf die anderen Gebietskörperschaften einzuwirken. damit auf nationaler. regionaler und lokaler 

Ebene eine Orientierung der Maßnahmen und Planungen an den im NUP fixierten Leitlinien 
erfolgen kann. 

3. Der Bundesminister für Umwelt. Jugend und Familie wird ersucht. den NUP permanent weiter 
zu entwickeln und dynamisch an die ökologischen und ökonomischen Erfordernisse anzupassen. 
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